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Die sowjetische Alkoholbekémpfung in der Ubersicht

' Das Trockenjahr

ergibt.

Unter den Erscheinungen der neuen Gorbatschow-Ara in der Sowjetunion gibt es eine, die
schon ihres Unterhaltungswertes wegen ausgiebig gewiirdigt worden ist: die grossangelegte
Kampagne gegen den Alkcholismus. Man hat die «russische» Trinkerfolklore anekdotisch in
Erinnerung gerufen, man kolportiert die Witze iiber die neuen Vorschriften. Indessen sind
diese so komisch nicht, wenn man davon ausgeht, dass sie zwecks Anwendung erlassen worden
sind. Falls zum Beispiel bei einem Betriebsanlass ein minderjihriger Angestellter betrunken
gemacht wird, konnte sein dafiir verantwortlicher Chef zu zwei Jahren Besserungsarbeit ver-
urteilt werden. Dass niemand so viel Konsequenz erwartet, ist wiederum eine Sache fiir sich.
Das Thema ist weitliufig, wie sich aus der zusammenfassenden Riickschau von Prof. Revesz

<

Die durchschnittlichen Sowjetbiirger fragen
nicht soviel nach der weltgeschichtlichen Be-
deutung von Gorbatschow, dem Generalsekre-
tir der Partei. Fiir sie ist er der Mann, der ih-
nen Mineralwasser verordnet hat (und es selber
vormacht), und deshalb nennen sie ihn den Mi-
neralsekretdr. Mit seinem Kampf gegen den Al-
koholismus hat er sich seinen Ubernamen ge-
macht, obwohl er als Typ nicht zu humoristi-
scher Charakterisierung einlddt. Fiir die Leute
ist der grosse Ausniichterungsfeldzug das, was
Gorbatschows Machtibernahme konkret mit
sich gebracht hat.

Wir haben letztes Jahr im «ZeitBild» mehrmals
(ausfithrlich in Nr. 10/1985) auf diese Fazette
des sowjetischen Lebens hingewiesen. Der Al-
koholismus ist in der Sowjetunion ein Problem
von objektivem Umfang. Laut einer neuesten
ungarischen Quelle nimmt sie im Pro-Kopf-
Konsum an Alkohol «den ersten Platz in der
Welt» ein («Magyar Hirlap», Budapest,
7.12.1985). .

Pro Kopf und Jahr konsumiert der Sowjetbiir-
ger statistisch betrachtet durchschnittlich 12 Li-
ter reinen Alkohol (gegeniiber 11,1 Liter fir
den Schweizer), wobei der ganze Verbrauch,
der nicht iiber den staatlichen Handel erfolgt,
von der ohnehin anfechtbaren Statistik unbe-
riicksichtigt bleibt.

Ideologiewidrig

Ein besonderes Problem fiir die Sowjetunion
stellt der Alkoholismus auch aus einem andern
Grund dar. Er ist ndmlich laut ideologischer
Erkenntnis eine Erscheinung, die ausschliess-
lich von der kapitalistischen Gesellschaft verur-
sacht wird und in der sozialistischen Gesell-
schaft keinerlei Ndhrboden findet. Angesichts
eines solchen Anspruchs (der bei marxistischer

Betrachtung richtig sein miisste) ist es natiirlich
grotesk, wenn sich das kapitalistische Laster
parallel zum Aufbau des Sozialismus verbreitet
hat (der Verbrauch pro Kopf ist seit den fiinfzi-
ger Jahren auf das Sechsfache angestiegen) und
grossere Ausmasse angenommen hat als in der
Gegenordnung.

Vor dreissig Jahren noch hatte man das Trak-
tandum mit unbekiimmerter Forschheit behan-
delt. Die Grosse Sowjetenzyklopddie schrieb in
ihrer 2. Ausgabe von 1955, im Kapitalismus sei
die Bourgeoisie bestrebt, «die Spirituosen zur
Vertiefung der Ausbeutung und Unterjochung
sowie zur Schwichung des Widerstandes ihrer
Linder und der kolonialisierten Volker zu
missbrauchen.» Ein Stiick weiter heisst es:
«Ein erfolgreicher Kampf gegen den Alkoho-
lismus, das heisst seine Liquidierung als gesell-

schaftliche Erscheinung, ist erst nach der Liqui-
dierung des kapitalistischen Systems moglich.»
Dass zwecks Verdeutlichung der Gegensitze
«auch» noch vermerkt wurde, die Versuche der
kapitalistischen. Staaten, den Alkoholismus zu
bekdmpfen, seien durchwegs gescheitert, stand
zwar im Widerspruch zur vorherigen Aussage
iiber die bourgeoise Alkoholismus-Férderung,
fiihrte aber zur positiven Aussage fiir die Zu-
kunft:

«Im System der kommunistischen Erziehung
der Werktitigen ist der Kampf gegen die Er-
scheinungen des Alkoholismus ein Bestandteil
des Kampfes gegen die Uberreste des Kapita-
lismus im Bewusstsein des Menschen. Der stin-
dige Anstieg des materiellen Wohlstandes und
des kulturellen Niveaus der breiten Werktati-
genmassen gewihrleistet die Bedingungen fiir
die vollstindige Liquidierung des Alkoholis-
mus in der UdSSR.»

Die nichste (und bis auf weiteres letzte) Aus-
gabe der Grossen Sowjetenzyklopddie von
1970 liess dann diesen Gewihrleistungssatz
weg und formulierte den iibrigen Text etwas
vorsichtiger, wenn er auch inhaltlich gleich
blieb.

Provisorisch gerettet wurde die ideologische
Richtigkeit trotz der Wirklichkeit oder die
Wirklichkeit trotz der ideologischen Richtigkeit
(es gibt keine Gesellschaft, welche den marxi-
stischen Anspriichen weniger geniigt, als die
Gesellschaft, die sich auf den Marxismus be-
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ruft) iiber Jahre und Jahrzehnte hinweg mit der
Zauberformel von den berithmten «Uberre-
sten», sei es des Kapitalismus oder der Vergan-
genheit iiberhaupt. Die «Uberreste» erklirten
samtliche Laster — Alkoholismus bloss einge-
schlossen —, welche im Sozialismus eigentlich
keinen Anlass hatten weiterzubestehen, aber
von friither her einfach noch immer nicht ganz
verschwunden waren.

Grundsitzlich gilt die Formel noch immer;
man kann ja nicht gut sagen, dass der Alkoho-
lismus auch im Sozialismus seine gegenwértige
gesellschaftliche Verursachung habe. Nur
wurde es immer schwieriger zu erkldren,
warum eine «noch» bestehende Erscheinung
stetig zunahm statt zu schwinden oder warum
gar speziell die (sozialistisch erzogene) Jugend
zu ihrem eigentlichen Tréger geworden ist (Ju-
gendalkoholismus und Frauenalkoholismus
sind erkldrtermassen die Hauptfaktoren der Al-
koholismuszunahme). So kommt es heute zu
mehr oder weniger ausgeprigten Distanzierun-
gen von der Restentheorie, ohne dass man ei-
nen weltanschaulichen Ersatz fiir sie gefunden
hatte. Die Berufung darauf wirkt licherlich,
der Verzicht darauf ist unméglich.

Bezeichnend fir das gegenwirtige Unbehagen
ist ein Leitartikel der «Prawda» vom 20. Juli
des letzten Jahres. Es sei, hiess es da, «nicht
richtig», die Ursachen von Trunksucht und Al-
koholismus «allein in den Uberresten der Ver-
gangenheit zu suchen». Man habe auch andere
Ursachen zu beriicksichtigen, zum Beispiel
«die Schwierigkeiten der Erziehung». Womit
eine marxistisch gestellte Frage nach der gesell-

schaftlichen Verursachung gesellschaftlicher
Erscheinungen auch nur geschoben wire, aber
es ist tatsdchlich so: die sowjetische Gesell-
schaftsordnung vertrdgt die marxistische Fra-
gestellung liberhaupt nicht.

Zu den «andern» Griinden, die von der sowje-
tischen Presse genannt werden, geh6ren Dinge
wie «ungeniigendes kulturelles Niveau der Be-
volkerung» (nimmt es denn ab?), Kaufkraft-
Uberhang, schlechte Organisation des Verkaufs
von alkoholfreien’ Getrdnken, ungeniigendes
Durchgreifen der zustindigen Behorden und
Amtsstellen etc. Alles Griinde, die man fiir die
Gegenordnung nicht als Entschuldigung gelten
lasst (auch hiesige Marxisten tun es nicht), und
alles Griinde, die selber wiederum gesellschaft-

lich bedingt sein miissen, wenn die marxisti-

sche Weltanschauung auch nur die geringste
Giiltigkeit haben soll. )

Das ideologische Problem, das der Alkoholis-
mus fiir die Sowjetunion darstellt, ist eigentlich
unlésbar. Das miisste fiir ein System, das sich
selbst und alle seine Massnahmen ideologisch
erklirt, grundsitzlich schwerwiegend genug
sein. Praktisch aber. ergibt sich daraus nicht
viel. Die Macht ist ohnehin gefestigt, und iiber-
dies kann sich das Regime auf eine Bevdlke-
rung verlassen, die nicht ideologisch mitdenkt
oder gar weiterdenkt. Das System profitiert
vom schidbigen Zustand seiner offiziell gelten-
den Weltanschauung und hat es nicht notig,
sich an deren Kriterien messen zu lassen.

Seit bald 70 Jahren wird der «Neue Mensch»
erzogen, und man ist immer noch daran, die
Vorbedingungen dazu zu schaffen. Der er-
wihnte  «Prawda»-Redaktionsartikel vom
20.7.1985: «Die Erziehung des Neuen Men-
schen ist ohne einen energischen Kampf gegen
den Alkoholismus nicht mdoglich.» Und so
kdmpft man mit dusserstem Aufwand gegen
eine Erscheinung, die geméss giiltiger Lehre im
Sozialismus ohnehin keine Chance hat.

Die Massnahmen

Gorbatschow jedenfalls hat den energischen
Kampf aufgenommen, der {ibrigens mehr oder
weniger ernsthaft schon ein stindiges Anliegen
der Sowjetfiihrung gewesen war. Das letzte
grosse Massnahmenpaket war 1972 unter Bre-
schnew beschlossen worden, und auch Andro-
pow, Gorbatschows mittelbarer Vorgénger,

hatte das Ubel mit einem neuen Anlauf iiber-

winden wollen.

Unter Gorbatschow freilich ist der Kampf ganz
besonders ernst gemeint. Er wird mit einem
enormen propagandistischen Aufwand gefiihrt,
und die Massnahmen sind ebenso umfassend
wie einschneidend.

Den Startschuss gab anfangs April 1985 das
Politbiiro. Es beschloss einen «Komplex von
sozialen, politischen und
Massnahmen zur Ausdehnung des Kampfes ge-
gen den Alkoholismus». Alle Behérden wurden
angewiesen, entsprechende Programme aufzu-
stellen und zu verwirklichen («Iswestija»,
5.4.1985).

administrativen

Mit Veroffentlichungsdatum vom 16.5.1985 er-
liess die RSFSR (russische Foderation, die
wichtigste der 15 Sowjetrepubliken) einen um-
fangreichen Ukas (Verordnung mit Gesetzes-
kraft). Eines wurde dabei klar: an den Strafen
sollte es nicht fehlen.

Spirituosenkonsum auf der Strasse oder in ei-
ner entsprechenden sonstigen Offentlichkeit
wurde mit Verwarnung oder mit Busse bis zu
30 Rubel (50 Rubel bei Riickfilligkeit inner-
halb eines Jahres) belegt (der monatliche
Durchschnittsiohn fiir Arbeiter und Angestellte
belduft sich auf rund 200 Rubel). Zusitzliche
Riickfalligkeit hat Busse bis zu 100 Rubel oder
Besserungsarbeit bis zu 2 -Monaten zur Folge
(Artikel 1). )

Diese Fille werden polizeilich erledigt. Bei
Vorliegen gravierender Umstdnde erfolgt die
Uberweisung an die Gerichte zur Erledigung
innerhalb eines Tages (Art. 2).

Fiir Alkoholkonsum oder Trunkenheit am Ar-
beitsplatz werden Bussen zwischen 30 und 50
Rubel verhidngt (Art. 3). Vorgesetzte, welche ge-
gen diesbeziigliche Vergehen ihrer Unterge-
benen nicht einschreiten oder Vertuschung be-
treiben, werden mit 50 bis 100 Rubel gebiisst
(Art. 5).

Eltern und andere Erwachsene, die fiir die
Trunkenheit eines Minderjéhrigen verantwort-
lich sind, werden mit 50 bis 100 Rubel gebiisst
(Art.7).

Vorgesetzte, welche einen minderjdhrigen Un-
tergebenen unter Ausniitzung ihrer dienstlichen
Stellung zum Alkoholgenuss anhalten, konnen
mit einer Busse von 200 bis 300 Rubel oder mit
Freiheitsentzug bis zu 2 Jahren bestraft werden.

L

In der Abteilung fiir Fruchtséfte die getarnte
Wodkaflasche. («Krokodil», Moskau, Nr.28/
1985)
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Wer als Vorgesetzter einen minderjdhrigen Un-
tergebenen zur Trunksucht verfiihrt, wird mit
Freiheitsentzug bis zu 5 Jahren bestraft (Art. 8).

Fir Verletzung der Verkaufsbestimmungen im
staatlichen Alkoholhandel werden in einmali-
gen Bagatellfillen Bussen bis zu 50 Rubel ver-
hangt. Bei Riickfalligkeit drohen Bussen bis zu
300 Rubel oder Besserungsarbeit bis zu 2 Jah-
ren. Hinzu kommt Arbeitsplatzverlust fiir die
Dauer von 1.bis 5 Jahren (Art. 12).

Privater Handel mit Alkoholika wird, falls die
deliktische Gewinnsumme 30 Rubel nicht iiber-
stieg, mit Busse bis zu 50 Rubel bestraft; die
Ware wird konfisziert (Art.13).

Private Herstellung von Spirituosen fiir den Ei-
gengebrauch wird mit Busse bis zu 300 Rubel
oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren
geahndet. Bei Riickfalligkeit darf nicht von der
Verhdngung der Freiheitsstrafe abgesehen wer-
den (Art." 14).

Private Herstellung von Spirituosen zwecks il-

legalem Alkoholverkauf wird mit Freiheitsent-
zug bis zu 3 Jahren unter allfélligem Vermo-
gensentzug bestraft. Bei Riickfélligkeit gibt es
Freiheitsentzug bis zu 5 Jahren, verbunden mit
Vermogenskonfiskation (Art.15).

Weitere Artikel sehen die Entmiindigung von
Alkoholikern, ihre Zwangseinweisung in Heil-
anstalten vor etc. Ferner werden die Mdglich-
keiten gesellschaftlicher Sanktionen aufgezéhlt,
so zum Beispiel (Art. 31) die Riickversetzung
auf der Warteliste fiir Wohnungen.

Zu einem neuen Beschluss auf Parteiebene kam
es dann im Juni durch das Zentralkomitee
(«Prawda», 17.6.1985). Es verpflichtete in um-
fangreichen Aufzdhlungen ungefdhr sdmtliche
Parteigremien, Behoérden, Institutionen und
Organisationen, sich durch eigene Programme

in den Kampf gegen den Alkoholismus einzu-

schalten, und alles miisse auch koordiniert sein.
Die Zunahme des Alkoholismus sei darauf zu-
riickzufiihren, dass man die fritheren entspre-
chenden Beschliisse schlecht verwirklicht habe
und dass insbesondere die 6ffentlichen Medien
und die Schulen ihren Aufkldrungs- und Erzie-
hungspflichten ungeniigend nachgekommen
seien; selbst in den Reihen der Partei habe man
den gesellschaftsfeindlichen Charakter des Al-
koholismus verkannt, und das diirfe nicht wie-
der vorkommen.

Interessant nimmt sich im ZK-Beschluss ein
spezifisches Begehren aus: der Umfang der
Wodka-Produktion sei ab 1986 in der Wirt-
schaftsplanung festzulegen. Es stellt sich hier
die Frage, wieso das bisher nicht der Fall gewe-
sen ist. Die sowjetische Wirtschaft ist eine Plan-
wirtschaft; alle wirtschaftlichen Leistungen
werden am Ausmass ihrer Planerfiillung ge-

messen. Wie konnen bestimmte Produktions-

zweige davon ausgenommen sein, und was be-
deuten diese Aussparungen fiir die gesamte
Volkswirtschaftsplanung?

Bei diesem Feldzug gegen den Alkoholismus
stellt sich wie bei seinen Vorldufern die Frage
nach der Verwirklichung.

Glasklares
Dickicht.

Aus «Krokodil»,
Moskau, Nr. 35/1985

Der Effekt

Im August ver6ffentlichte das Komitee fiir Par-
teikontrolle beim ZK eine Fallstudie iiber die
bisherigen Ergebnisse anhand einer Untersu-
chung im Gebiet Perm («Prawda», 6.8.1985).
In Vereinfachung ldsst sich zusammenfassen,
dass man dort wohl auf allen Stufen die erfor-
derlichen Beschliisse gefasst und die erforderli-
chen Massnahmen angeordnet hatte, ohne sie
aber gleichzeitig ernst zu nehmen. Anscheinend
war jeglicher niitzliche Schritt auch von einem
gewissen Alibi-Aufwand begleitet.

Am 10. Oktober verdffentlichte das Prisidium
des Obersten Sowjets seine Schlussfolgerungen
aus einer dhnlichen Erhebung im Gebiet Mur-
mansk und tadelte insbesondere die Lokalbe-
horden wegen nachldssiger Durchfithrung der
gefassten Beschliisse; es gebe zuviel unwirk-
same Rhetorik und zuwenig wirksame Organi-
sation. Wahrscheinlich ins Schwarze trifft der
Bericht mit der Feststellung, es gebe «vielerorts
noch immer keine Atmosphidre zur Verurtei-
lung des Alkoholismus». Hier wie iibrigens
auch in vielen Presseberichten wird auch die
positive Alternative auf dem Konsumsektor
vermisst, nédmlich ein geniigendes Angebot an
alkoholfreien Getrénken.

In den einzelnen Sowjetrepubliken wurden
dhnliche Beschliisse gefasst und dhnliche Zwi-
schenberichte verfasst. Interessant ist eine
Klage des estnischen ZK dariiber, dass man bei
der Uberpriifung von Leuten wegen Alkohol-
missbrauchs die fithrenden Funktiondre scho-
nender behandle als gewdhnliche Biirger
(«Prawday, 28.8.1985).

Ende Oktober/Anfang November hielt das
Oberste Gericht der UdSSR eine Plenartagung
ab, die sich mit der bisherigen Gerichtspraxis
bei der Bekdmpfung des Alkoholismus befass-
te. Hauptvorwurf an die Justizbehdrden: Oft
wiirden ausgerechnet die aktivsten Organisato-
ren von strafbaren Handlungen nicht zur Re-
chenschaft gezogen («Prawda», 3.11.1985).

Offenbar merken hohere Leute nach einiger
Zeit mit einigem Erstaunen, dass diesmal und
in dieser Hinsicht die Bestimmungen fiir das
Volk auch fiir sie gemeint sind, und das ist
wohl ein Indiz dafiir, dass man die Ubung
durchzuziehen gedenkt. Der Kampf gegen den
Alkoholismus, so sagte das ZK in einem weite-
ren Beschluss vom September -(«Iswestija»,
19.9.1985), stehe «erst am Anfang», und Staats-
prasident Gromyko forderte im November ei-
nen  «stindigen  Kampf»  («Prawda»,
3.11.1985). So bleibt das Traktandum offen.

Die im September gegriindete «Freiwillige All-
unionsgesellschaft zum Kampf fiir die Niich-
ternheit» soll bereits zu Jahresbeginn 1986 eine
Million Mitglieder gezdhlt haben. Der Volks-
witz spottet schon: Das ist eine Bewegung fiir
die Massen des sowjetischen Volkes, aber
Nichttrinker kdénnen trotzdem aufgenommen
werden. Man wird sehen, was rascher vergeht:
den Spottern das Lachen oder dem Gorba-
tschow die Limonadenlust. Laszlo Revesz



	Das Trockenjahr : die sowjetische Alkoholbekämpfung in der Übersicht

